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 Veröffentlicht am 15.07.2020

Norm

DSt §1 Abs1

RAO §9

RAO §16

Rechtssatz

Genießt der Mandant im Zivilprozess Verfahrenshilfe, tri t den Rechtsanwalt eine sich aus der in § 9 RAO verankerten

Treuep icht ergebende Aufklärungsp icht darüber, mit welchen Kosten der Mandant aufgrund allfälligen

außergerichtlichen Einschreitens des Rechtsanwalts in etwa rechnen muss. Verstößt der Rechtsanwalt schuldhaft

gegen diese Aufklärungspflicht, verwirklicht er beide Tatbestände des § 1 Abs 1 DSt.
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